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20 / 2020 Rundschreiben 

Ergeht per E-Mail an: 
1. den Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer 
2. alle Obleute und Obleute-Stellvertreter der Landeskurien niedergelassene Ärzte 
3. die Präsidenten jener Landesärztekammer, die aufgrund ihrer Berufsausübung Angehö-

rige der Kurie niedergelassen Ärzte sind: 
Präs. Dr. Jonas, Präs. Dr. Reisner, Präs. Dr. Wechselberger 

4. den Obmann der Bundessektion Ärzte für Allgemeinmedizin und approbierte Ärzte 
5. den geschäftsführenden Obmann der Bundessektion Fachärzte sowie die drei Bun-

dessprecher 
6. den Obmann der Bundessektion Turnusärzte 
7. Dr. Ludwig Gruber als BKAÄ-Vertreter 
sowie zur Information an: 
8. alle Landesärztekammern 
 Wien, 25.3.2020 
 Mag. JS/Ha 
 
Betreff:  SVS – telemedizinische Leistungen für 
 Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Die Bundeskurie niedergelassene Ärzte der Österreichischen Ärztekammer informiert über 

folgende Abrechnungsmöglichkeiten für das Sonderfach Psychiatrie und Psychotherapeuti-

sche Medizin mit der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS). 

Für telemedizinische Leistungen ist als Grundleistung die Pos. 45m abrechenbar. Im Rah-

men eines telefonischen oder eines telemedizinischen Kontaktes sind entsprechend der Ho-

norarordnung die Positionen 45a, 45b, 45c, 45d, 45e und 45j, für Skalen und Tests 45g, 45h, 

45i abrechenbar. 

Gruppentherapien (45f) sowie Helferkonferenzen bzw. Koordinationstreffen (45k) werden 

sich aufgrund der aktuellen Vorgaben bis auf Weiteres eher in Grenzen halten, sollen aber 

prinzipiell möglich sein und können – sofern die Ausstattung vorhanden ist (via Skype, etc.) – 

telemedizinisch durchgeführt werden. Ebenso bleiben die spezifischen Tests/Skalen 45g, 

45h, 45i abrechenbar. Demenztests (45h) können in Anwesenheit einer Betreuungsperson 

jedenfalls auch telemedizinisch, allenfalls auch telefonisch, erfolgen. 

Trotz der Möglichkeit der Erbringung telefonischer und telemedizinischer Leistungen werden 

auch direkte Arzt-Patienten-Kontakte weiterhin notwendig und somit ohne Einschränkung 

möglich sein.  

 

Bitte um Information und Weiterleitung in Ihrem Bereich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 VP MR Dr. Johannes Steinhart e.h. a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres e.h. 
 Obmann Präsident 
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